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Regeln zur Nutzung der mobilen Geräte und Zubehör der Gemeinde Steffisburg in 

der Schule und zu Hause (OS) 
 
Die Gemeinde Steffisburg stellt allen Schülerinnen und Schülern der Oberstufe ein persönliches mobiles 

Gerät mit Zubehör zur Verfügung, welches am Ende der Schulzeit der Gemeinde wieder zurückgegeben 
werden muss. Das Gerät darf mit Erlaubnis der Eltern zur Erledigung von schulischen Aufträgen mit nach 
Hause genommen werden. 
 
Grundsätzliches 
Zusammen mit den Lehrpersonen erarbeiten die Schülerinnen und Schüler den verantwortungsvollen 
Umgang mit Mediengeräten, Internet und sozialen Medien sowie den Umgang mit persönlichen Daten 

(Datenschutz und Datenablage). Die Gemeinde erwartet, dass das Gerät mit Sorgfalt behandelt und da-

für gesorgt wird, dass es nicht in fremde Hände gelangt. Es ist darauf zu achten, dass das Gerät jeder-
zeit mit geladener Batterie und installierten Updates im Unterricht zur Verfügung steht. 
 
Voraussetzung für die Entgegennahme des persönlichen mobilen Geräts, ist die Unterzeichnung der "Ver-
einbarung zur Nutzung der mobilen Geräte der Gemeinde Steffisburg".  

 

Regeln 
 

1. Die Geräte sind identifizierbar und werden den Schülerinnen und Schülern von den Klassenlehrper-
sonen mittels einer Gerätenummer zugeordnet. Die Beschriftung darf nicht entfernt werden. 

2. Die Verantwortung für das persönliche Gerät liegt bei der einzelnen Schülerin/beim einzelnen Schü-
ler. Ausser ihr bzw. ihm arbeitet niemand auf diesem Gerät. 

3. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten einen persönlichen Schul-Account / eine persönliche E-Mail-
Adresse. Das Gerät darf nur mit diesem Schul-Account genutzt werden.  

4. Der Schul-Account und die E-Mailadresse dürfen nur für schulische Zwecke verwendet werden. 

5. Es ist nicht gestattet, das Gerät für Games, Einkäufe, Chats (ausgenommen von der Gemeinde zur 
Verfügung gestellte Apps) und andere Freizeitbeschäftigungen zu nutzen. 

6. Mit der Übernahme des Geräts verpflichten sich Schülerinnen und Schüler die in der Volksschule 
Steffisburg geltenden Datenschutzregeln einzuhalten. 

7. Die Vorgaben zum Thema Gesundheitsschutz sind einzuhalten. Nicht verwendete Geräte auch pri-
vate Geräte sind herunterzufahren. 

8. Die anfallenden Daten werden grundsätzlich in der Cloud (OneDrive) gespeichert. 

9. Jede Schülerin, jeder Schüler ist persönlich für die über den Schul-Account genutzten Inhalte ver-
antwortlich. Handlungen, die nach schweizerischem Recht unter Strafe stehen, sind verboten. Ras-
sistische, pornografische, sexistische und Gewalt verherrlichende Seiten dürfen mit dem Gerät bzw. 
über den Schul-Account weder gesucht, betrachtet, gespeichert noch weitergeleitet werden. 

10. Bei Missachtung der Regeln in der Schule oder zu Hause zieht die Klassenlehrperson das Gerät ein 
oder es erfolgt eine Einschränkung der Nutzung. 

11. Beschädigungen aller Art oder Verlust des Gerätes müssen unverzüglich der Klassenlehrperson ge-
meldet werden. Bei fahrlässigem oder bewusst zerstörerischem Umgang oder Verhalten mit dem 
persönlichen mobilen Gerät und Zubehör lehnt die Gemeinde Steffisburg als Eigentümerin jegliche 

Haftung ab. Sie wird der Schülerin, dem Schüler bzw. den Erziehungsberechtigten einen gleichwerti-

gen Ersatz in Rechnung stellen. 

12. Tracking: Bei Diebstahl oder Verlust kann die IT der Gemeinde die Ortung aktivieren und so den 
Aufenthaltsort des Gerätes ausfindig machen. 

13. Das Gerät inkl. Zubehör ist beim Schulaustritt vollständig und der Nutzungsdauer entsprechend in 
gutem Zustand zurückzugeben. Das Anbringen von Klebern oder Stickern und das Beschreiben mit 
wasserfesten Stiften ist nicht erlaubt. 

14. Die Lehrperson oder ein/e Vertreter/in der Schule oder Gemeinde (ICT-V Schule oder IT der Ge-

meinde) hat jederzeit das Recht, sämtliche Daten auf dem Gerät einzusehen. 
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15. Es dürfen keine Foto-, Video- oder Tonaufnahmen von anderen Personen ohne ausdrückliches Ein-
verständnis aufgezeichnet werden. 

16. Während des Unterrichts darf das Gerät ausschliesslich für schulische Zwecke und nach Vorgabe der 
Lehrpersonen eingesetzt werden. Insbesondere zu unterlassen ist das Chatten, Mailen, Telefonieren 

sowie die Nutzung von Social Media (z.B. Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Twitter usw.), 
es sei denn, die Lehrperson hat dies ausdrücklich erlaubt. 

17. Anmeldedaten (Benutzernamen, Passwörter) sind vertraulich und dürfen an niemanden weitergege-
ben werden. Das Verwenden von fremden Anmeldedaten ist verboten. 

18. Sämtliche Mängel, Störungen oder Schäden sind sofort der Lehrperson zu melden. 

19. In den Pausen bleibt das Gerät im Schulzimmer oder in der Schultasche und darf nicht verwendet 
werden.  

20. Das Gerät muss geschützt in einer Tasche und/oder einem Schulsack transportiert und darf weder 
auf dem Schulweg noch auf dem Pausenplatz ausgepackt werden. 

21. Auf dem Gerät lokal gespeicherte Daten (Laufwerk C:, Ordner Dokumente, Downloads, Bilder, Mu-
sik, Videos) werden nicht gesichert und werden beim Zurücksetzten des Gerätes entfernt. Das Gerät 
wird zurückgesetzt, wenn es nicht mehr richtig funktioniert oder die Benutzerin / den Benutzer 
wechselt. 

22. In der Schule darf das Gerät ausschliesslich mit dem WLAN der Schule (VS SuS) verbunden werden. 
Verbindungen zu WLAN-Freigaben von Smartphones (Hostspots) sind nicht erlaubt. 

 

 

Die Rolle der Eltern/Erziehungsberechtigten 

Die Eltern/Erziehungsberechtigten  

- entscheiden, ob und wie ihr Kind das Gerät zu Hause verwenden darf 

- sind im privaten Bereich für ihre Kinder und deren Verhalten im Internet verantwortlich 

- stellen für die Nutzung zu Hause Regeln auf 

Hinweise unter: jugendundmedien.ch und zyschtig.ch 

- haben jederzeit das Recht, sämtliche Inhalte zu prüfen und wenn nötig für die Löschung privater In-
halte zu sorgen 

- stellen – sofern möglich – den Zugang zu einem privaten WLAN-Netzwerk zur Verfügung 

- informieren die Klassenlehrperson bei Schaden oder Verlust innert 48 Stunden (bei Diebstahl muss 
ein Polizeibericht vorliegen) 

- tragen bei nicht versicherter Beschädigung oder nicht versichertem Verlust des Gerätes oder des 

Zubehörs die Kosten für Reparatur oder Ersatz 

 

http://www.jugendundmedien.ch/

